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A-3 MONITORING UND CONTROLLING 

Geändert mit Richtplananpassung 2022 

 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Das Bundesrecht verlangt eine periodische Berichterstattung (mindestens alle vier Jahre) zuhanden des 
Bundesamtes für Raumentwicklung über den Stand der Richtplanung und über wesentliche Änderun-
gen in den Grundlagen (Art. 9 Abs. 1 RPV). Mit der Berichterstattung ist insbesondere die Bauzonen-
grösse des Kantons aufgrund der effektiven Entwicklung zu überprüfen und wenn nötig eine Anpassung 
der Gesamtgrösse des Siedlungsgebiets vorzunehmen. Dazu führt der Kanton ein permanentes Moni-
toring ein und bestimmt mittels des Controllings die zu ergreifenden Massnahmen: 

 Das Monitoring umfasst die periodische Nachführung der Raumplus-Datenbank. Speziell die 
Informationen zum Stand der Bebauung und Erschliessung der Bauzonen müssen vorliegen. 
Das Monitoring kann darüber hinaus noch andere Indikatoren zur räumlichen Entwicklung 
enthalten. 

 Das Controlling dient als Steuerungsinstrument und ermöglicht es aufgrund der tatsächlichen 
räumlichen Entwicklung Handlungsbedarf für Richtplanänderungen festzustellen.  

 

Beschlüsse 

A-3.1 Monitoring und Controlling 

a) Das zuständige Departement erstellt ein Monitoring-Programm, welches periodisch mindestens die 
Überbauung der Bauzonen, den Stand ihrer Erschliessung, die Entwicklung der Bevölkerung und 
Arbeitsplätze in den Raumtypen und Gemeinden, die Bauzonendichte sowie die kantonale Bauzo-
nenauslastung aufzeigt. Das Monitoring kann mit weiteren Indikatoren ergänzt werden. 

b) Der Regierungsrat legt dem Bund und dem Kantonsrat alle vier Jahre einen Controllingbericht zum 
Stand der Richtplanung vor, welcher den Stand der Umsetzung, den Vergleich zwischen tatsächli-
cher und gemäss Richtplan vorgesehener räumlichen Entwicklung sowie vorzusehende Richtplanän-
derungen aufzeigt. 

 

Massnahmen 

 Für das Monitoring zusätzliche Indikatoren stützen sich vorrangig auf jene aus dem Cercle 
Indicateurs, welche bereits heute vom Kanton erhoben werden. 

 

Hinweise / Grundlagen 

 Raumplus-Datenbank 

 Demografische Geodaten (STATPOP, STATENT u.a.) 

 Cercle Indicateurs, BfS 

 Diverse fachbezogene Grundlagen 

 Berichterstattung, Amt für Raumentwicklung, 23. März 2021 
 

Koordination  

Koordinationsstand: Festsetzung 
Federführung: ARE 
Beteiligte: Betroffene kantonale Stellen 
  


